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Die Auswirkungen des Achmea-Urteils  
des EuGH auf die EU-Investitionspolitik 
Markus Krajewski *

Gegenstand des Verfahrens

Gegenstand des Urteils des EuGH vom 6. März 
2018 in der Rechtssache Achmea 1 war eine Vorlage
frage des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem 
Verfahren über eine Klage der Slowakischen 
Republik gegen die Zuständigkeit des Schieds
gerichts in der Sache Achmea/Slowakei.2 In dem 
Verfahren hatte die Slowakische Republik von Be
ginn an die Europarechtswidrigkeit von Investor 
StaatSchiedsverfahren auf der Basis von unions
internen BITs gerügt, war damit aber vor dem 
Schiedsgericht erfolglos geblieben. Dieses ver
urteilte die Slowakische Republik auf der Grund
lage des Investitionsschutzvertrages zwischen 
den Niederlanden und der Tschechischen und 
Slowakischen Föderativen Republik als Recht
vorgängerin der Slowakischen Republik zu 22,1 
Mio. Euro Schadensersatz. Hintergrund waren 

* Prof. Dr. Markus Krajewski lehrt Öf fentliches Recht und Völker-
recht an der Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-Nürnberg
1 EuGH, Rechtssache C-284/16, Slowakische Republik v Achmea 
BV, Urt. v. 6.3.2018, ECLI:EU:C:2018:158.
2 Achmea B. V. v. The Slovak Republic, UNCITRAL, PCA Case 
No. 2008-13 (formerly Eureko B. V. v. The Slovak Republic). Da 
der Sitz des Schiedsgerichts im Fall Achmea Frankfurt a. M. war, 
bestand eine Zuständigkeit der deutschen Gerichte für die 
Überprüfbarkeit der Zuständigkeit für diese Klage gem. § 1040 
Abs. 3 Satz 2 ZPO.

die teilweise Rückgängigmachung der Libera
lisierung des privaten Krankenversicherungs
markts im Jahre 2006 und der dem niederlän
dischen Krankenversicherer Achmea dadurch 
entstandene Schaden. 

In seiner Vorlagefrage machte der BGH deut
lich, dass er ebenso wie manche Stimmen in der 
Wissenschaf t 3 weder in den unionsinternen BITs 
noch in entsprechenden Schiedsverfahren einen 
Verstoß gegen EURecht sah. Gleichwohl hatte 
der BGH Zweifel und legte daher dem EuGH die 
Frage vor, ob Vorschrif ten des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
der Anwendung einer Regelung zu ISDS in einem 
unionsinternen BIT entgegenstünden. 

Da es sich bei dem Urteil um ein Vorlageverfah
ren gem. Art. 267 AEUV handelte und nicht – wie 
etwa bei der Frage der Kompetenzverteilung 
zwischen EU und Mitgliedstaaten im Fall des 
EUSingapur Freihandelsabkommens um ein 
Gutachtenverfahren  – ist der Verfahrensgegen
stand auf die Frage des vorlegenden Gerichts 

3 Tietje, Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im EU-Binnen-
markt, IPrax 2013, 64, 65 f f.

Zusammenfassung
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 6. März 2018 in der Rechtssache Achmea klargestellt, dass In
vestitionsschutzabkommen zwischen EUMitgliedstaaten (sog. IntraEUBITs), die über eine Inves
torStaatStreitbeilegung (ISDS) verfügen, gegen EURecht verstoßen. Auch wenn sich die Ausführun
gen des EuGH auf den konkreten Fall eines IntraEUBIT bezogen, kann man aus dem Urteil ableiten, 
dass dies auch für Streitigkeiten zwischen einem EUMitgliedstaat und einem EUInvestor auf der 
Grundlage des EnergiechartaVertrags gilt. Nicht ganz klar ist, ob der EuGH seine Sichtweise auch auf 
Investitionsschutzabkommen der EU, wie etwa CETA oder den geplanten Multilateralen Investitions
gerichtshofs (MIC) übertragen würde. Dem Urteil lassen sich jedoch Hinweise entnehmen, dass jedes 
Investitionsabkommen, das Streitbeilegungsverfahren vorsieht, in denen EURecht angewendet oder 
interpretiert werden kann und das keine Überprüfung dieser Interpretation durch den EuGH sicher
stellt, gegen EURecht verstößt. Vor diesem Hintergrund dürf te CETA nicht ratifiziert werden und 
alle anderen EUAbkommen mit entsprechenden Streitbeilegungsklauseln nach dem derzeitigen 
Stand nicht unterzeichnet oder weiterverhandelt werden. 
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beschränkt und der EuGH hält sich bezüglich 
anderer Fragen eher bedeckt. Zu beachten ist je
doch auch, dass das Urteil von der Großen Kam
mer gesprochen wurde und damit durch den 
EuGH selbst als besonders wichtig eingestuf t 
wurde. Insofern sieht der EuGH das Urteil selbst 
als Leitentscheidung an. 

Zentrales Argument: Drohende 
 Beeinträchtigung der Autonomie des 
EU-Rechtes

Anders als der Generalanwalt4 bejahte der EuGH 
die Vorlagefrage, da er in einem ISDSVerfahren 
auf der Grundlage des im Fall anzuwendenden 
BIT eine Beeinträchtigung der Autonomie des 
Unionsrechts und eine Gefahr für die Einheitlich
keit von dessen Auslegung sah. Mit dem Rück
grif f auf die Argumentationsfigur der Autonomie 
des Unionsrechts bezog sich der EuGH ausdrück
lich auf sein hochumstrittenes Gutachten 2/13 
zum EMRKBeitritt 5 und stellte insoweit eine Kon
tinuität her. Im Kern hält es der EuGH für euro
parechtswidrig, wenn eine andere internationale 
Streitbeilegungsinstanz europarechtliche Fragen 
entscheiden darf, ohne dabei verpflichtet zu sein, 
diese Frage dem EuGH vorzulegen und ohne, 
dass mitgliedstaatliche Gerichte diese Entschei
dung voll überprüfen können. Bei Investi tions
schiedsgerichten ist eine solche Überprüfung 
unüblich.

Entscheidendes Problem: Geht es bei 
Investor-Staat-Streitbeilegung um „Aus-
legung oder Anwendung des  Unionsrechts“?

Ausgangspunkt der rechtlichen Bewertung 
des EuGH war die Frage, ob sich die von dem 
Schiedsgericht zu entscheidenden Streitigkeiten, 

„auf die Auslegung oder Anwendung des Unionsrechts 
beziehen können.“ 6 In der Beantwortung dieser 
sehr allgemeinen Frage stellte der EuGH dabei 
zunächst darauf ab, dass das streitgegenständ
liche BIT eine – insoweit untypische – Zuständig
keitsklausel enthielt, wonach das Schiedsgericht 
auch das Recht der Vertragsparteien (also natio
nales und EURecht) anwenden dürfe. Damit 
stand außer Frage, dass das Schiedsgericht die 
Kompetenz hatte, den Fall (auch) nach EURecht 
zu entscheiden. Indes machen weitere Passagen 
in dem AchmeaUrteil deutlich, dass auch bei 
anderen Zuständigkeitsklauseln eine derartige, 
aus Sicht des EuGH problematische Kompetenz 

4 SchlA GA Wathelet, Rechtssache C-284/16, Slowakische 
Republik v Achmea BV, ECLI:EU:C:2017:699.
5 EuGH, Gutachten 2/13, EMRK vom 18. Dezember 2014, 
EU:C:2014:2454, Rn. 201
6 EuGH (Fn. 1), Rn. 39.

eines Schiedsgerichts bestehen könnte.7 Ins
gesamt kann man hieraus schließen, dass der 
EuGH dem Argument, die Schiedsgerichte wür
den nur das BIT als anwendbares Recht beurtei
len, skeptisch gegenüber eingestellt ist. 

Soweit Schiedsgerichte EURecht auslegen oder 
anwenden können, besteht nach Auf fassung 
des EuGH die Gefahr der Beeinträchtigung des 
EURechts, da die Schiedsgerichte selbst dem 
EuGH keine Vorlagefrage zur Auslegung des 
EURechts stellen dürfen.8 Hinzu kommt, dass 
die Gerichte der Mitgliedstaaten typischerweise 
keine Überprüfung der Schiedssprüche vor
nehmen können und so deren Auslegung des 
EURechts dem EuGH vorlegen könnten.9 Die 
Kombination aus der Kompetenz eines Schieds
gerichts, EURecht auszulegen oder anzuwen
den und der nicht gegebenen Überprüfbarkeit 
dieser Auslegung oder Anwendung durch den 
EuGH führt dazu, dass entsprechende BITs mit 
EURecht unvereinbar sind.

Ergebnis 1: Unionsinterne BITs sind 
EU-rechtswidrig

Auch wenn das BIT im vorliegenden Fall über 
eine untypisch weite Zuständigkeitsklausel ver
fügte, kann man auf der Grundlage des Achmea 
Urteils festhalten, dass unionsinterne BITs, die 
über eine Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im 
klassischen Sinne verfügen, in jedem Fall gegen 
EURecht verstoßen. Davon gehen inzwischen 
zahlreiche Beobachter und Kommentatoren 
aus 10, auch wenn das EuGHUrteil im formel
len Sinne nur auf solche BITs Anwendung findet, 
die eine Zuständigkeitsklausel wie die des im 
Achmea Fall anzuwendenden BITs enthalten.

7 EuGH (Fn. 1), Rn. 40: „Selbst wenn man sich insoweit dem Vor-
bringen von Achmea anschlösse, dass dieses Schiedsgericht ungeachtet 
des sehr weiten Wortlauts von Art. 8 Abs. 1 des BIT nur über einen 
möglichen Verstoß gegen dieses Abkommen zu befinden habe…“. 
8 EuGH (Fn. 1), Rn. 48 f f.
9 EuGH (Fn. 1), Rn. 53 f f.
10 Szilágyi, Guest Post: The CJEU Strikes Again in Achmea. Is 
this the end of investor-State arbitration under intra-EU BITs?, 
International Economic Law and Policy Blog, 7 March 2018;  
http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/03/guest-post- 
the-cjeu-strikes-again-in-achmea-is-this-the-end-of-investor-state-
arbitration-under-intr.html;  
Hindelang, The Limited Immediate Ef fects of CJEU’s Achmea 
Judgement, VerfBlog, 2018/3/09, https://verfassungsblog.de/the- 
limited-immediate-ef fects-of-cjeus-achmea-judgement/;  
Thym, Todesstoß für autonome Investitionsschutzgerichte, 
VerfBlog, 2018/3/08, https://verfassungsblog.de/todesstoss-fuer- 
autonome-investitionsschutzgerichte/.

http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/03/guest-post-the-cjeu-strikes-again-in-achmea-is-this-the-end-of-investor-state-arbitration-under-intr.html
http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/03/guest-post-the-cjeu-strikes-again-in-achmea-is-this-the-end-of-investor-state-arbitration-under-intr.html
http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/03/guest-post-the-cjeu-strikes-again-in-achmea-is-this-the-end-of-investor-state-arbitration-under-intr.html
https://verfassungsblog.de/the-limited-immediate-effects-of-cjeus-achmea-judgement/
https://verfassungsblog.de/the-limited-immediate-effects-of-cjeus-achmea-judgement/
https://verfassungsblog.de/todesstoss-fuer-autonome-investitionsschutzgerichte/
https://verfassungsblog.de/todesstoss-fuer-autonome-investitionsschutzgerichte/
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Ergebnis 2: EU-interne Verfahren auf 
der Basis des Energiecharta-Vertrages 
beeinträchtigen auch Autonomie des 
EU-Rechts

Verfahren zwischen EUMitgliedstaaten und 
Investoren aus anderen EUMitgliedstaaten auf 
der Grundlage des EnergiechartaVertrages sind 
von der vorgenannten Situation zu unterschei
den, da der EnergiechartaVertrag kein unionsin
ternes BIT ist, sondern auch andere Staaten Ver
tragsparteien sind. Dies macht das Abkommen 
jedoch keineswegs gegenüber dem EURecht 
immun.11 Vielmehr kann davon ausgegangen 
werden, dass ein Schiedsgericht, das einen ener
gierechtsrelevanten Fall auf der Grundlage des 
EnergiechartaVertrages behandeln muss, nicht 
ausschließen kann, auch EURecht auszulegen 
oder zu berücksichtigen, wie z. B. auch das Ver
fahren Vattenfall I gezeigt hat. Daher dürf ten 
die Grundsätze des AchmeaUrteils auch auf uni
onsinterne Streitigkeiten auf der Grundlage des 
EnergiechartaVertrages übertragbar sein.12 

Ergebnis 3: EU-Investitionsabkommen 
wie das CETA könnten auch gegen EU-
Recht verstoßen

Die Verpflichtung, mögliche Beeinträchtigungen 
der Autonomie des Unionsrechts zu unterlassen, 
richtet sich nicht nur an die Mitgliedstaaten, son
dern auch an die EU selbst, wie das Gutachten 
zum EMRKBeitritt deutlich gemacht hat. Vor 
diesem Hintergrund lassen sich die Ausführun
gen des EuGH zur möglichen Beeinträchtigung 
des Unionsrechts durch ISDSSchiedsgerichte 
auch ohne weiteres auf Abkommen übertragen, 
an denen die EU beteiligt ist. Eine Beeinträchti
gung durch ein justizförmig ausgestaltetes Mul
tilaterales Investitionsschiedsgericht erscheint 
mehr als plausibel. Daher kann das AchmeaUr
teil durchaus als Absage an jede Form der Beteili
gung der EU an einem Investitionsschutzsystem 
gesehen werden, in dessen Rahmen Schiedsge
richte oder Gerichte über Fragen des EURechts 
entscheiden können, ohne, dass der EuGH hier
über wachen könnte.13

Für das CETA ist dabei zu beachten, dass 
eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit ei
ner staatlichen Maßnahme auf der Basis des 

11  Die angeblich Aussage eines Anwalts in der FAZ, der 
Energie charta-Vertrag ginge dem EU-Recht vor, ist unrich-
tig, dazu Widuwilt, Europäischer Gerichtshof entmachtet 
Schiedsgerichte, 6.3.2018, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaf t/
europaeischer-gerichtshof-entmachtet-schiedsgerichte-15480880.
html. Ebenso Thym (Fn. 10).
12  So wohl auch Hindelang (Fn. 10).
13  Ähnlich auch Szilágyi (Fn. 10).

innerstaatlichen Rechts ausdrücklich nicht in die  
Zuständigkeit des CETAInvestitionsgerichts fällt.  
Art. 8.31 CETA stellt aber klar, dass das CETA 
Investitionsgericht bei seiner Beurteilung, ob 
eine Maßnahme CETAkonform ist, innerstaatli
ches Recht als Tatsache heranziehen kann. Dabei 
kann das CETAInvestitionsgericht auch selbst 
das innerstaatliche Recht auslegen, wie Art. 8.31 
Abs. 2 CETA deutlich macht. Da der EuGH im Ach-
meaUrteil ausdrücklich auch auf die Auslegung 
und nicht nur die Anwendung des EURechts ab
gestellt hat, spricht viel dafür, dass diese Klausel 
die mögliche Beeinträchtigung der Autonomie 
des Unionsrecht nicht ausschließt und auch das 
CETAInvestitionsgericht nach dem Achmea 
Urteil als unionsrechtswidrig anzusehen ist.14
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